
Kleine Anfrage

OECD-Mindeststeuer

Frage von Landtagsabgeordneter Sebastian Gassner

Antwort von

Frage vom 04. März 2026
Seit Anfang Jahr ist klar, dass die in einem langen Prozess innerhalb der OECD ausgehandelten Mindeststeuern 

für amerikanische Unternehmen nicht angewandt oder abgeschwächt angewendet werden. Liechtenstein hat 

bereits per 1. Januar 2024 die globale Mindestbesteuerung des OECD umgesetzt.

Aufgrund der angepassten OECD-Regeln soll der Gesetzgeber künftig angeblich Möglichkeiten schaffen 

können, damit Unternehmen beispielsweise einen Anteil der Lohnkosten oder ihrer Abschreibungen auf 

Sachanlagen vom Mindeststeuerbetrag abziehen können. Daher ergeben sich mir folgende Fragen:

* Ist es realistisch, dass liechtensteinische Unternehmen nach einer Gesetzesanpassung von ähnlichen 

Erleichterungen profitieren können wie amerikanische?

* Was wären die konkreten Herausforderungen und Chancen gewesen, hätte Liechtenstein mit der raschen 

Umsetzung noch etwas abgewartet?

* Welche Auswirkungen sind aufgrund der OECD-Mindeststeuer für Liechtenstein zu erwarten?

* Welche Möglichkeiten zieht die Regierung in Betracht, um eine aufgrund der OECD-Mindeststeuern 

zusätzliche Steuerlast für Unternehmen zu vermeiden oder Mehreinnahmen zurückzugeben, um innovative 

und erfolgreiche Grosskonzerne am Standort Liechtenstein zu fördern?

* Wie gedenken verschiedene Länder die ursprünglich strengen Regelungen anzupassen?

Antwort vom 06. März 2026

https://www.landtag.li/ 1 von 1


